
 

 
 
 

Kurzprotokoll über die Sitzung des Sozialausschusses am 06.10.2020 
 
 
 
Vorsitzender:  Landrat Wolff 
 
Schriftführerin:  Frau Ringleb 
 
 
 

- Öffentlich - 
 
TOP 1 
Sozialbericht 2019 
Vorlage: 2020/143 
 
Kenntnisnahme.    
 
 
 
TOP 2 
Aktueller Bericht über die Situation der Flüchtlinge und Asylbewerber 
Vorlage: 2020/144 
 
Kenntnisnahme.     
 
 
 
TOP 3 
Verbesserung der Pflegesituation im Landkreis Göppingen 
Vorlage: 2020/145 
 
Kenntnisnahme.   
 
 
 
TOP 4 
Bundesteilhabegesetz - Zustimmung zum Rahmenvertrag Baden-Württemberg 
nach § 131 SGB IX 
Vorlage: 2020/154 
 
Der Sozialausschuss stimmt der Unterzeichnung des Rahmenvertrags Baden-
Württemberg nach § 131 SGB IX zu und ermächtigt den Landkreistag Baden-
Württemberg, sich sowie den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) im 
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Sinne von § 3 Abs. 1 AGSGB IX als Vertretung der Träger der Eingliederungshilfe zum 
Abschluss des vorliegenden Rahmenvertrags zu benennen. 
 
Die Unterzeichnung des Rahmenvertrags erfolgt erst dann, wenn alle Landkreise ihre 
Zustimmung erteilt haben. Die Landkreise haben sich in einer Anfrage der Geschäftsstel-
le des Landkreistages dafür ausgesprochen, wonach Landkreistag und KVJS den Rah-
menvertrag unterzeichnen sollen, sobald alle Zustimmungserklärungen vorliegen. 
 
 
 
TOP 5 
Weitergabe der ersparten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KdU) an die 
Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung gGmbH im Rahmen der Förderung 
von Arbeitsverhältnissen nach § 16 i SGB II 
Vorlage: 2020/155 
 
Der Landkreis Göppingen gibt die in Folge der Lohnzahlung der SAB gGmbH nicht auf-
gewendeten Kosten der Unterkunft (KdU) abzüglich der Bundesbeteiligung an die SAB 
gGmbH weiter. 
 
Die Weitergabe erfolgt ab Januar 2021 in Form einer monatlichen Pauschale i. H. v. 70 € 
pro Maßnahmeteilnehmer, für welchen der Lohnzuschuss weniger als 100 % beträgt. 
 
Die Förderung wird zunächst auf zwei Jahre (bis 31.12.2022) befristet. Für eine weitere 
Förderung ist unter Berücksichtigung der dann geltenden Rahmenbedingungen ein er-
neuter Beschluss des Sozialausschusses notwendig. 
 
 
 
TOP 6 
Verschiedenes 
 
Die Frühförderstelle in Eislingen wird ab 01.01.2021 voraussichtlich unter neuer Träger-
schaft weitergeführt. Die finale Vorstandsentscheidung findet am 22.10.2020 statt. 
 
Der Landkreis Göppingen hat den Förderzuschlag des Landes Baden-Württemberg für 
„Kommunale Pflegekonferenzen BW – Netzwerke für Menschen“ i. H. v. 60.000 € erhal-
ten. 
 
Für das Förderprogramm „Quartiersimpulse / Beratung und Umsetzung von Quartierspro-
jekten vor Ort“ – Quartiersentwicklung in Bad Boll – hat das Land Baden-Württemberg 
Fördermittel in Höhe von 115.000 € bewilligt. 
 
 
Die nächste Sitzung des Sozialausschusses findet am 01.12.2020 statt. 
 
 
 
 
 
Ringleb 
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